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U- . 70. Donnerstags den 12 . Juni. 1902.

Bekanntmachung.
Freitag , den 11. Juli 1902,

Nachmittags S ’/s Uhr , wird das dem
Friedrich Klein II . zu Schierstein
gehörige Jmmobiliar -Bcsitzthum in Schier-
stciner Gemarkung , bestehend aus einem zwei¬
stöckigen Wohnhause , einer Scheuer , einem
Stalle , einem Schweinestalle , einer Remise,
einem Thorbau , einem Aborte nebst Hofraum,
belegen an der Wilhelmstraße , zwischen
Friedrich Klein II . und Ludwig Reinhardt
Schmidt , taxirt zu 45,584 Mk ., einem Acker,
Höllfeld 2 . Gewann , taxirt zu 1500 Mk .,
und einer Wiese , Grorotherwiesen , taxirt zu
2500 Mk ., im RathhausZimmer zu Schierstein
öffentlich zwangsweise versteigert . F 265

Wiesbaden , den6. Juni 1902.
Königliches Amtsgericht 12.

Auszug
aus der Polizei -Verordnung , betreffend dar Melde-

weseu vom 17 . Februar 1900.
§ 6. Durchreisende Fremde.

Durchreisende Fremde kBadegäste , Reisende 7t.),
welche in Privathäusern für Entgelt oder unent¬
geltlich Wobnung nehmen , sind birineir .24 Stunden
durch den Wohnungsgeber bei dem Büreau des
Polizeireviers au - bezw . abzumelden.

Gast - und HerbcraSwirtbe haben täglich bi«
ll Uhr Vormittags alle während des vorher-
gegangeneu Tages oder während der Nacht an-
aekommenen beziv . abgereisten Fremden bei dem
Büreau des Polizei -Reviers an - bezw . abzumeldcn.

Die Meldung der Fremden geschickt schriftlich
durch zwei Meldezettel , welche entbalten müssen:
Vor - und Zuname . Stand oder Gewerbe , Gebnrts-
und Wohnort und Nationalität des Fremden.

Die Gast - und Herbergswirtbe sind verpflichtet,
ei» Fremdenbuch nach dem Muster 4 zu halten,
dasselbe einem jeden Fremden alsbald nach seiner An¬
kunft zur Eintragung vorzulegen und auf die richtige
und vollständige Ansfüvnng der Rubriken zu achten.

Vorstehendes wird hiermit wiederholt zur
allgemeinen Kenntniß gebracht . *

Wiesbaden , den 6 . Februar 1902.
Der Volizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung.
ES lind neuerdings mehrfach Zuwiderhandlungen

zegen die Bestimmungen der Polizei -Verordnung
vom 1. August 1889 dadurch vorgekommen , daß
auf Grundstücken EntwässerungSarbeiten ohne
baupolizeiliche Genehmignngansaesührtworden sind.

Im Interesse der Bctbeiligten wird darauf
aufmerksam gemacht , daß die Herstellung , Er¬
neuerung oder Veränderuna einer Grundstücks-
Entwässerung oder eines Theils derselben , ein¬
schließlich der oberirdischen Anlagen , nur ans
Grund einer volizeilichen Erlanbniß erfolgen darf.

Zuwiderhandelnde werden bestraft , auch können
»ie Arbeiten zwangsweise eingestellt werden . *

Wiesbaden , den 1. Avril 1902.
Der Polizei -Präsident . In Vertr : Falcke.

Bekanntmachung.
An Stelle der seitherigen Bestimmungen

über die Abgabe von Gas zum Privat»
gebrnnche treten von jetzt ab die nachstehenden
durch Magistratsbeschluß vom 26 . März d . I.
genehmigten neurediairten Bestimmungen in Kraft,
was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wiesbaden , den 1. Mai 1902.
Die Verwaltung der Wäger -, Gas - u.

Elektr . -Werke.

Beftimmnngen über die Abgabe
von Gas zum Privatgebrauche.

(Genehmigt durch Magistrats -Beschluß vom
26 . März 4902 ) .

§ 1. Allgemeines.
Das Gaswerk der Stadt Wiesbaden vcrab-

jolgt Gas sowohl
zur Beleuchtung , als auch
zum Heizen und .Kochen , oder
znm Maschinenbetrieb

unter der Bedingung , daß die nachstehenden Be¬
stimmungen nach erfolqter Anmeldung zum Gas¬
bezug ohne Weiteres in Kraft treten.

8 2 . Anmeldung znm Gasbezug.
Wird für einen der angegebenen Zwecke der

vezng von Gas gewünscht , so ist ein dement-
lprechcndes Gesuch bei der Berwaltnng des Gas¬
werks einzureichcn , unter Benntznug des hierfür
von letzterer unentgeltlich zu verabfolaenden
Formulars . Wenn der Gesuchiteller nicht Besitzer
des Hauses ist , für welcher die Anlage einer Gas¬
leitung gewünscht wird , so ist die Zustimmung des
betreffenden Hausbesitzers iiachznweisen.

Dem Gesuche ist eine Zeichnung im Maßstabe
von mindestens 1 : 250 beizufügen , aus welcher die
Situation , der Kellergrundriß , sowie die Lage der
vorhandenen oder projectirten EntwässernngS-
kanäle ersehen werden kann und ferner , an welcher
Stelle die gewünschte Leitung cingeführt werden
soll . Die letztere ist im Allgemeinen mindestens
2 Meter von den Kanälen und etwaigen anderen
Leitungen entfernt zu projectireu »nd entscheidet
lediglich die Verwaltuiifl de» Gaswerk « , ob die
Leitung in der gcwunjchteu Weise ausgcfllhrt

werden kann , oder ob eine Verschiebung erforder¬
lich ist.

Die Herstellung größerer Eiirfühntngcn zu
gewerblichen Zwecken u . s. w . kann abgelebnt oder
an besondere Bedingungen geknüpft werden.

Wenn der gewünschte Anschluß an eine be¬
stehende städtische Leitung nicht direct erfolgen ka»n,
hierzu vielmehr die Legung einer neuen Straßcn - -
lcsiung oder die Berlängcrung einer bestehenden
Leitung erforderlich ist, so wird in jedem einzelnen
Falle die Entscheidung darüber Vorbehalten , ob
iind unter welchen Bedingungen der Anschluß er¬
folgen und Gas abgegeben werden kann.

8 8. Herstellung der Gaseinrichtuugen.
a. Durch das Gaswerk herzustellcu.
Die bei Herstellung von GaSeinrichtnngen er¬

forderlichen Rohrleitungen und zwar von dem
städtischen Hmiptrobr bis zu den Gasmessern , die
Ausstellung der letzteren , sowie die Einrichtung zu
solche» Flammen , welche ohne Gasmesser benutzt
werden sollen , müsien ausnahmslos durch Beauf¬
tragte des Gaswerks ousgeführt werden.

Sind derartige Eiurichtungen dennoch ganz
oder theilweise von anderer Seite ausgeführt , so
ist die Verwaltung des Gaswerk « berechtigt , die
Abgabe von Gas so lange zu verweigern , bis die
betr . Theile wieder entfernt und durch solche ersetzt
sind , welche durch Beauftragte -des Gaswerks aus-
gesübrt worden sind.

In gleicher Weise dürfen Vcrnnderuiiflcn oder
Ausbesserunaeu an den vorgedachtcn Einrichtunaeii
nur durch Beauftragte des Gaswerks ansqcführt
werden . Das Gleiche bezieht sich auf die Brenner
zu Flammen , deren Gasverbrauch nicht durch
Messer controllirt wird.

Die Okiffnung einer außer Betrieb gesetzten
labgemeldeten ) Leitung , auch wenn in derselben ein
Gasmesser noch eingeschaltet sein sollte , darf nur
durch Arbeiter des Gaswerks erfolgen . Nntcrkeinen
Umstände » dürfen Einrichtungen getroffen werden,
welche einen mißbräuchlichen Gasbczug ermöglichen;
findet dies dennoch statt , so erfolgt entsprechender
Antrag auf gerichtliche Bestrafung . In einem
solchen Falle ist die Berwoltung des Gaswerks
außerdem befugt , die betr . Einrichtungen zu ent¬
kernen und die fernere Abgabe von Gas an den
Abnehmer zu verweigern.

b . Durch Private herzustetteu.
Alle übrigen im Nrivateigentbum yelegenen

und , ur Fortleitimg und zweckmäßigen Benutzung
des bereits geineffenen Gase ? dienenden Leitungen
und Einrichtungen können nach Maßgabe der hier¬
über jeweils bcstebenden Vorschriften von sach¬
kundigen und alsznvcrlässifl bekannten Installateuren
ausgesübrt werden , dürfen ober erst dann in
Benutzung qenommen werden , nachdem deren
sachgemäße Anlage , die ausreichende Weite de«
Röhrendurchmcssers und die Dichtigkeit aller Theile
der GaSanlage seitens der Gaswerksverwaltung
festgestellt worden sind . Die Verwaltung de«
Gaswerks behält sich das Recht vor . je nach Sach-
lnge eine Controls der ausgesührten Arbeiten
eintretcn zu lassen und die Abgabe von Ga » von
dem Resultat der Untersuchung abhängig zu machen,
allein sie übernimmt mit dieser etwaigen Eontrole
dem Gasabnehmer aeaenüber keinerlei Verant¬
wortlichkeit für die Güte und Brauchbarkeit der
bergestellten Arbeit und auch keine Erfatzpsiicht für
etwa eintretendcn Schaden wegen Mangelhaftigkeit
derselben.

Die durch eine solche Prüfung entstehenden
Selbstkosten bat der Gasabnebmer zu tragen.

An Privatleitiingen dürfen bei Vermcidiing
sofortiger Gasabstellung und Antragstelluiia auf
gerichtliche Bestrafung kcine Emrichtungenaiigebracht
oder Handlnnqen vorgenommen werden , durch welche
ein nachtheiliger Einfluß auf die benachbarten
Leitungen ausgeübt werden kann.

8 4. Einrichtnngs - tt . Unterhaltungskosten.
Das Zuleitunasrohr vom Hauptrobr bis zur

Grenze des PrivatgrundstückS wird auf Kosten des
Gaswerks gelegt und unterhalten und verbleibt
Eigentbum des letzleren ; ebenso verhält es sich mit
dem Gasmeffer , für welchen nur die Kosten der
Aufstellunq , sowie eine entsprechende Miethe zu
vergüten sind.

Der übrige Theil der Leitung von der Grenze
des Grundstück « bi« zu dem Ausstellungsort des
Gasmessers wird auf Kosten de« Bestellers per-
gestcllt und unterhalten , wobei über die Rotbwendig-
kcit und de» Umrana der vorzunebmendeii Repara¬
turen lediglich die Verwaltnna des Gaswerks ent¬
scheidet . Die Kosten für die Anfstelliiiig de«
Gasmessers , die Herstellung der Verbindunae » und
die Lieserniig de« Haupthabneii » hat der betr.
Gasabnehmer zu tragen.

In den Fällen jedoch , in welchen in ein und
dasselbe Gebäude außer der einen noch eine weitere
Lcitiina eingeiübrt werde » soll , oder wo der Ge>
siichsteller nicht Eiaentbümer de« betr . .Hanse « ist,
bat der Besteller die Kesammtkoste » der Leitung
vom Hauptrobr ab und deren Unterhaltung zu
tragen.

Die Größenverbältnisse dieser Einrichtungen
werden nach Maßgabe der in dem Anmeldegesiich
aemachten Mittbeilniiaen über die Ausdehnung der
Anlaae von der Verwaltung des Gaswerks ' fest-
gestellt.

Die hiernach zu erbebenden , von der Ver¬
waltung der GnSiverkS fcstznsetzenden Beträge
werde » nach Fertiostcllnng der betreffenden Ein-
richtiingei , bei Beträgen über 80 Mk . dem Besteller
in Rechnung gestellt und sind alsbald , spätesten«
aber bei Vorzeignug der bezüglichen Ouittuiiaeu
zu bezahlen , unbeschadet etwa zu erhebender Rekla-
matioucn . Beträae unter 30 Mk . sind bei Vor¬
zeigung der quittirten Rechnung fällig.

. Der Verwaltung steht das Recht zu , für die
richtige Zahlunfl der von dem Gaswerk aus-
zuführendeu Arbeiten und Liefeningen bei der
Anmeldung zum Gasbezug eine Caulion in der
ungefähren Höhe der Anlagekoste » z» verlanaeu.

Bis zur vollständige » Zadlniig aller Kosten
verbleibt die Leitung Eigentbum des Gaswerks
und ist die Einrichtung bis dahin nur als leihweise
uberlassen zu betrachten.

Ergiebt sich später an « Anlaß eines wesentlich
erhöhten Gasverbrauchs die Nothwendigkeit , einen
größeren Gasmesser aufzustellen oder das Zu¬
leitungsrohr durch ein weiteres zu ersetzen , so er¬
folgen diese Arbeiten auf Kosten des Gaswerks.

8 5. Eontrole der GaSeinrichtnngen.
Es steht der Verwaltung das Recht zu , die

Gasmesser und Rohrleitimgen , sowie die Räume,
welche mit GaSeinrichtiingen versehen sind , von
Zeit zu Zeit nnchzusehen , die sog . nassen Gasmeffer
mit Wasser auffüllen , sowie den Verbrauch an
Kas , io oft das erforderlich , controlliren zu lassen.
Der Gasabnehmer ist verpflichtet , den Beamten
und Arbeitern des Gaswerks behufs Vornahme
von Bctriebsarbeite » jedweder Art den Zutritt zu
den Gasmessern , sowie z» allen Räumen , in welchen
sich GaSeinrichtungen befinden , zu gestatten.

Die Gasabnebmer haben dafür zu sorgen , daß
die Messer , wie auch die HanvtbShne stets leicbt
zuflänglich bleiben . Werden bestehende Hinderniffe
aiif Verlangen der Gaswerksverwaltung nicht als¬
bald beseitigt , so ist letztere ohne Weitere ? be¬
rechtigt , die erforderlichen Arbeiten auf Kosten des
GaSabnehmerS ansführen zu lassen.

8 6. Lieferung des Gases.
a.  Allgemeines.

Unter gewöhnlichen Verhältnissen steht das
erforderliche Gas zu jeder Tages - und Nachtzeit
den Gasabnebmern zur Verfügima . Sollte das
Gaswerk iedoch durch Betriebsarbeiten . Betriebs¬
unfälle . Fenersgefahr , ArbeitSansständc , Natnr-
ereignisse . Krieg , überhaupt durch Ursachen , deren
Verhinderung nicht in seiner Macht steht , in der
Gasbereituna oder Fortlciinna des Gases zu den
Abnehmern behindert sein , so hört die Gasliefenina
so lange auf . bis die Störungen beseitigt worden
sind , ahne daß der Garabnehiner irgendwelche
Entschädigung beanspruchen kann.

o. iwniciniHiamiaic vttmauunqen.
Sofern die Gareinrichtung de» Gasabnchmerl

mit den Hanptröhren de? Gaswerks nicht ir
direkter Verbindung siebt , sondern mit einer odci
mehreren Lcitiinaen nur ein gemeinsames Zw
lcitungsrobr besitzt, oder erst durch einen von einen
anderen Abnehmer benutzten Haiiptgasmesser ar
speist wird , also nur eine » Theil der Gesammt
eiurichtungen bildet , so kann der betreffende Gas
abiiehiiier keinen Anspruch gegen das Gaswer!
geltend machen , wenn ans irgend einer Veran
lasinng die Zuführung des Gases zu dem aemcin
kamen GaSruführuiigSrobr oder zu dem Haupt
gasmeffer versagt werden muß.

8 7 . Ermittelung der Größe des Gas-
Verbrauchs.

a.  Durch Gasmeffer.
Die Menge des abgegebenen Gases wird dnrck

Gasmesser ermittelt , welche dem Gaswerk eigen,
thümlich gehören . Das letztere trägt die Koster
für die Anschapung und Unterhaltung der Messer
wogegen die Gasabnebmer als Veraütnna füi
diese Unterhaltnna und Entschädigiing für die Ab
Nutzung der Messer monatlich die nachstehender

Mk . 0 .80 für einen 8- fl.
.. 0 .35 .. 5 *
„ 0 .50 .. 10 „
.. 0 .70 .. 20 .
ii 0 .90 „ 80 ..
„ "2 " 50 „
. 1-40 .. 60 „
„ 1 .50 „ 80 „
„ 1 .90 „ 100 „

_ n . 2 .50 „ „ 150 „
Für die vassende Herstellung des Raumes , i:

welchem der Gasmesser ausgestellt wird , sowie An
briiiftuna der etwa erforderlichen Schutzvorricht
nngeii gegen Beschädigungen » nd Frost »hat de
betr . Gasabvehnier in ausreichendem Maße z,
sorgen . Letzterer bat auch die Kosten zu trage!
für alle BcschSdigiinaen . welche an den Messern ii
Folge der Außerachtlassung der nothwendigen Vor
ichtsmaßreyeln entstebc » .

Da « Ein - und Ausschalteii , insbesondere abe
auch das Versetzen von Gasmessern darf » nr durö
Bedienstete des Gaswerks , keinesfalls durch eine,
Privat -Jnstallateur , ersolgen.

Bei Zuwiderhandlungen erfolgt gerichtlich
Klage.

b . Durch Schätzung.
Wenn einzelne Flammen mir unter Anwendung

außergewöhnlicher Koste » und Umstände von einem
hinter dem Messer liegenden Tbeil der Rohrleitung
gespeist werden könne », Ivie z. B . an Tborpseilern
zu Landbansanlagen , so können solche Flammen
von der Verwaltung des Gaswerks auch vor dem
Messer abgezweiat werde » . In solchen AnSnahme-
fallen wird die Größe d-S Gasverbrauchs nach der
Stundenzahl und Größe de» Brenners resp.
Regulator « ermittelt . Solche Flammen werden
lediglich durch die städtischen Laternenanzünder , zu
den Zeiten angezündet und gelöscht , z» welchen das
Anninden » nd Lösche» der in der Nähe bcfindlichcn
öffentlichen Laternen erfolgt.

v. Schadhafte Gasmeffer.
Wird ein Gasmesser schadhaft oder zeigt der¬

selbe die verbrauchte Elarnienge nicht mehr mit
Sicherheit an , so ersolgt nach Answechjeliiiig dieses
Messers alsbaldige Einschätzung des fragt

Verbrauchs nach Feststellung und Abwägung der
maßgebenden Verhältnisse . Die Höhe dieser
ZahIuiiaSanfordcrung wird endgültig von der
Verwaltung des Gaswerks festgesetzt.

Anträge ans AnSwechscluna eines Gasmessers
mit der Behauptung , daß derselbe zu viel anzeige,
wird nur dann stattgegeben , wenn der Antragsteller
sich verpflichtet , die entstandenen Kosten für de»
Fall zu zahlen , daß der Messer nicht mehrmals
4 pCt . von der Richtigkeit abweicht.

8 8. Preis des Gases.
Der Preis des Gases zu allen VcrbrauchS-

zwecken beträgt für die Verbrauchsmonate April,,
bis einschl . September 12 Pf . pro Cbm . und für
die Verbrauchsmonate Oktober bis einschl. März
16 Pf . pro Cbm ., wobei der Mindestverbrauch für
jeden Meffer und jeden einzelnen Monat auf
6 Cbm . festgesetzt ist.
8 9 . Vermeidung von Druckschwankungen.

Bei Benutzung des Gases durch Gaskraft¬
maschinen muß die Leitung zwischen dem Meffer
und der Maschine mit einer Vorrichtung zur Ver¬
hinderung der Driickschwankiingen versehen sein,
welche so ausreichend wirkt , daß bei der Vornahme
einer Untersuchung für keine Gangart 'der 'Maschine
an einem der hinter dem Gasmesser und vor der
Reanlirungscinrichtiing anzubringendcn Wasser»
Manometer oder Arganddrenner sich Druck-
schwankunae » bemerklich machen . Die Robrver-
biliduiig an dein Manometer oder der » ach Ab¬
nahme des Manometers in dem Auslauf des
Rohres eingeschraiibte Stöpsel , wird durch einen
Bediensteten des Gaswerk « plombirt.

Die Verwaltirna des Gaswerks behält sich das
Recht vor , die Zuführung des Gases zur GaS - j
kraftmaschine zu versagen oder die bereits ein¬
gerichtete Zuführung , n unterbrechen , falls die zur
Aufbebuna der Druckschwanknngen getroffene Elll-
richtmig sich später als ungenügend erweist . ^

8 10 . Zahlung der Rechnungen.
Monatlich wird von den Bediensteten ' des

Gaswerks der Gasmesserstand nufgenommen , der
Verbrauch ermittelt » nd darüber zuzüglich des
Betrages für Unterhaltung und Abnutzung de»
Gasmessers dem Gasabnebmer eine mit dem
Stempel des Gaswerks versehene Quittung über
die zu zahlenden Beträge vorgelcyt , welche sofort
bei Vorzeigiing ohne Rücksicht auf eine etwa zu
erhebende Reclamation einzulösen ist.

Eine etwaige Reclamation ist entweder mündlich
oder schriftlich unter eingehender Begründung bei
der Verwaltung de« Gaswerks einznreichen.

Werden die fälligen Beträge ohne Erfolg in
Anforderung gebracht , so hat die Verwaltung des
Gaswerks , unbeschadet der event . ZwongSbeitreibung.
der Rückstände im Verwaltungswege das Recht,
ohne jede Aufkündigung die Leitung abzuschlicßm.
den Messer zu entsernen und nicht eher wieder zu
öffnen , bis die rückständigen Beträge und die mit
der Abstellung und Wredercinschaltung der Leitung
und des Meffcrs verbundenen Kosten vorweg gedeckt'
worden sind.

Die Verwaltung de« Gaswerks bat , abgesehen
von dem Fall des 8 4 , Abs . 6 . z» jeder Zeit das
Recht , für ihre Leistunaen in Bezug auf Gar»
ziiführnng pp . eine von ihr nach Höhe und Art zu
bestimmende Kaution zn verlangen und vor«
ordnungsmäßiger Bestellung dieser Kaution,jebq
weitere Leistung zu versagen.

Die Rückgabe der Kaution bat erst »ach
Deckung aller Forderunycn des Gaswerks für
Gasbezug und Meffermiethc zu erfolgen . Auch
kann sich die Verwaltung der Gaswerk « aus der
Kaution für ihre jeweiligen Ansprüche befriedigen,
ohne daß es eines gerichtlichen Verfahrens oder
einer vorpänaiae » Benachrichsignng der KailülMS»
bestellerS bedarf.

811 . Beseitigung der Privatleitungen.
Wird eine Privatabzweignng länger als zwei

Jahre hindurch nicht benutzt , so kann dieselbe,
soweit sie im öffentlichen Eiaeiitdnm liegt , durch
die Verwaltung de« Gaswerks ganz oder tbeil-
weise entfernt werde ». Eine spätere Wiever-
nnmeldiing znm GaSbeziige wird nur dann berück¬
sichtigt,wen » gleichzeitig diemitder Wiederherstellung
der Anlage verbundene » Kosten bezahlt werden-

8 12 . Beendigung deS Gasbeznges.
» . Durch Abmeldung.

Der Gasabnebmer ist verpflichtet , sobald es
auf den ferneren Gasbezug verzichtet , diese« der
Verwaltung mündlich oder schriftlich anzuzeigen
und die rückständigen Beträge zu zahle » . Meldet der¬
selbe die Gasbenutzung nicht ab , so bleibt er so
lange für die Bezahlung auch de« von seinem
Nachfolger verbrauchten GaieS verpflichtet bis diese
Anzeige erfolgt oder der Uebergang der GaSein-
richtnngcn auf einen anderen Gasabnebmer von
letzterem bei der Verwaltung des Gaswerks ange-
meldet worden ist.

b . Durch zwangsweise Aufhebung.
Der Verwaltung stebt da « Recht z» , in den

Fälle » , in welchen gegen eine der vorstehenden
Bestimmungen gefehlt wird , ohne vorherige richter¬
liche Entscheidung oder Kündigiing den Garbezug
in der ibr geeignet erscheinende » Weise obne
Weitere « zu unterbrechen , oder nach ihrem Ermeffen
eine Coiiveiitionalstrase bi« zum Betrage von
30 Mk . festzusetze » .

8 13 . Acnderungen vorstehender
Bestimmungen.

Der Magistrat behält sich da » Recht vor-
Aendcrnnaen oder Zusätze an und zu diesen Be-
tiiiiiiiuiiaei , eintretcn zu lassen , wenn hierzu da«
Bcdürsniß vor,nliege » scheint : solche Aenderungei,
erhalten einen Monat nach erfolgter Bckaimtmach-

^ ihre Gültiakcit.
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Bekanntmachung.
Die Herren Stadtverordneten werden

auf Freitag , den 13 . Juni I. I .,
Nachmittags 4 Uhr , in den Bürgcr-
saal des Rathhauses zur Sitzung ergebenst
ungeladen.

Tagesordnung:
1. Ankauf von Gelände zur Erbreiterung

oeŝ östlichen Gehwegs der Mainzerstraste
zwischen Rhcinstraße und Augustastraße.
Ber.: F.-A.

2. Uebertragung von Restcreditposten ans
1901aufdasRechnungsjahr1902. Ber.: F.-A.

3. Ein Baudispensgesuch wegen Er¬
richtung eines Wohnhauses an der Dotzheimer-
ftraße. Ber. : B.-A.

4. Fluchtlinienänderung einer Seiten
straße der Dohheimerstraße im District
Walluferweg. Ber.: B.-A.

5. Genehmigung eines Vertrags mit
dem Bankier Dr. F. Serie wegen Errichtung
einer Servitut des Aus- und Durchgangs
über ein städtisches Grundstück hinter der
Marktkirche. Ber.: B.-A.

6. Errichtung einer Hilfskassirerstelle bei
der städtischen Steuerkasse. Ber.: O.-A.

7. Der in der Sitzung vom 25. Aprill. I.
gestellte Antrag des Stadtverordneten Groll:
„Die städtischen Zmeigverwallungen, sowie
die einzelnen Ressorts werden ersucht, in den
nächstjährigen Haushalts-Etat eine statistische
liebersicht über die Höhe der von ihnen ge¬
zahlten Arbeitslöhne, sowie über die Dauer
der Arbeitszeit einznfügen." Ber. : O.-A.

8. Reuwahl eines Armenpstegers für
das 4. Quartier des 8. Armenbezirks und
eines selchen für das 4. Quartier des
3. Armenbezirks.

9. Reuregelung der GehaliSverhültnisse
des Technikers Brendel und der beiden Gas-
mcister Schalles und Maus. Ber.: O.-A.

10. Antrag auf Erhöhung des Ausgabe-
Postens zu II, 2 des diesjährigen Etats der
Landes-Bibliothck von 6000M. auf 8000 M.

11. Desgl. auf anderweite Festsetzung
der Dienjtalterszulagen der Oberlehrer an
der Oberrcalschule und der höheren Mädchen¬
schule.

12. Desgl. auf Errichtung einer neuen
Oberlehrer- und einer Elcmentarlehrerstelle
an der Oberrealschule.

13. Desgl. auf Erhöhung der dem Director
der Oberrealschule in Gestalt einer Pauschal¬
summe zu gewährenden Schreibgcbühr von
200 M. auf 400 M.

14. Desgl. auf Bewilligung eines Credils
Von 2500M. zur Gewährung von Beihilfen
an städtische Beamte, welche die Düsseldorfer
Ausstellung besuchen sollen.

Wiesbaden , den9. Juni 1902.
Der Vorsitzende der

Stadtverordneten -Versammlnng.

Bekanntmachung.
Der Taglötmer Albert Kaiser » geboren am

Jv April 1866 z» Sömmerda, zuletzt Kl. Schwal-
bacherstratze No. 4 wobnhuft, entzieht sich der
Fürsorge für sein Kind, sodatz dasselbe aus öffent¬
lichen Mitteln unterhalten werden mutz.

Wir bitten um Mitthcilung seines Aufenthalts¬ortes. *
Wiesbaden , den 9. Juni 1902.

Der Magistrat . — Armenverwaltung.

Bekauntmachnng.
Montag , den 16. Jnni d. I . , Rach,

mittags , soll die GraSnutzung von den Graber-
»eldern des alten Friedhofs nochmals öffentlich
meistbietend versteigert werden.

Zusammenkunst Nachmittags 4 Uhr
Eingang *„», Friedhöfe.

Wiesbaden , den 10. Jnni 1902.
Der Magistrat.

am

Bekanntmachung.
Montag , den 16. Juni d. I . , Nach,

mittags , soll die Grasnutzung von den Gräber-
fefdcrn des neuen Friedhofs an Ort und Stelle
öffentlich meistbietend versteigert werden.

Zusaniiuenkunft Nachmittag« 5 Uhr am
Eingang zum neuen Friedhöfe. *

Wiesbaden , den 10. Juni 1902.
Der Magistrat.

Bckantttmachnng.
Dienstag , den 17. Juni d. I .. Rach.

Mittags , loll die Grasnutzung von einem
Grundstücke links der Scerobenstratzc an Ort und
Stelle öffentlich meistbieteud versteigert werden

Zusammcillnust Nachmittag«' 2 Uhr Ecke
Sceroben- und Lahnstratze. *

Wiesbaden , den 10. Juni 1902.
Der Magistrat.

Bckantttmachnng.
Dienstag , den 17 . Juni d. I . , Nach¬

mittags , soll die GraSnutzung von einem
Grundstück an der oberen Dotzhcimerftrastc
— bei dem Kehrichtlagerplatz — an Ort ,ind
Stelle öffentlich meistbietend versteigert werden.

Zusammenknnst Nachmittag« 3 Uhr vor dem
Biilleiistallgcbände an der Dotzhcimcrstraße. *

Wiesbaden , den 10. Juni 1902.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Dienstag , den 17. Jnni d. I . , Nach-

"" 'Effäs 5 Uhr, soll die Grasnutzung von
verschiedenen Grundstücken in den Districten
„Entcnvfnhl" und „Schweinskaut", sowie von der
logcnannten Speyerswiese im Stadtwald hinter
„Rcroberg" an Ort und Stelle öffentlich meist
bietend versteigert werden.

Zusammenkunft Nachmittags4'/, Uhr vor dein
Steinbruch „Speyerslach".

Wiesbaden , den 10. Jnni 1902.
._ _ _ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
_ Die am 7. Juni d. I . stattgefundene
Versteigerung der GraSnutzung von den
Gräberfeldern des alten Friedhofes ist nicht
genehmigt worden.

Wiesbaden , den 10. Jnni 1902.
_ _ Der Magistrat.

Die Stenerzettel für das Nechnnngsjahr 1902
werden soeben anSgctragen.

. Die Erhebung der i . Rate erfolat vom 9. Juni
ab straßenweise»ach dem auf dem Sleuerzettel an¬
gegebenen Hebeplan.

Die Hkberage sind nach den Anfangsbuch¬
staben der Strotzen wie folgt festgesetzt:

6 I ) E F G nm 12., 13., 14. Jnni,
II J K am 16., 17., 18. Jnni,
I, M N am 19., 20. Juni,
o P Q R um 21., 23., 24. Jnni,
S T U Y ont 25.. 26., 27. Jnni.
W Y Z und antzerbalb des StadibenngS

am 28. lind 30. Juni.
Es liegt im Interesse der Steuerzahler, daß

ste die vorgeschriebenen Hebctage benutzen, nur
dann ist rasche Beförderung möglich.

Wiesbaden , 6. Juni 1902.
Städtische Stenerkasse,

_Natbban «, Erdgeschoß, Zimmer 17.
Bekanntmachung.

Freitag , den 13. d. M . . Mittags 1 Uhr,
wird die KleeereKeerrz von 2 Grundstücken(früher
Frey und Schwein in Rambach ) gegen Baar-
zahlunq öffeiitlich versteigert.

Zusammenkunft an dem Schwrin 'schcn
Grundstück im Distrikt Viermorgen am
Weg nach dem Lindenthalerbof . *

Wiesbaden , den9. Jnni 1902.
Die Verwaltung

der Master-, GaS - und El cktr.-Werke.
Freitag , den 13. d. M . , Mittags 3 Uhr,

w'rd die diesjährige Gras -EreSeenz einer Anzahl
der Stadtgcmeinde Wiesbaden gehöriger, in de'.
Gemarkung Rambach liegender Wielen, niid
zwar in den Distrikten am Bierstadtcr Wald,
Kellersnorr , TheiSwiese und KarreS an Ort
und Stelle gegen haare Zahlung versteigert.

Zusammenkunft an dem Kcllcrskopf-stollen. *
Wiesbaden , den 7. Juni 1902.

Die Verwaltuua
der städt. Wasser-, GaS- n.  Elektr . -Werk«.

Verdingung.
Dik AnSsübnina von Schmiede - und Eisen-

arbeiten für den Nenban de« VolkSbades an
der Roonstraße hiersclbst soll im Wege der öffent¬
lichen Ausschreibung verdungen werden.

AngebotSformularekönnen während der Vor-
mittagSdieiiststundcn im Rathhaust, Zimmer No.4l,
eingesthen, auch von dort gegen Baarzahlnng oder
beftellgeldfreie Einsendung von 50 Pf . bezogenwerden.

Verschlossene und mit der Aufschrift
HA . 98 " versehene Angebote sind wätestcns bis

Montag , den 16. Juni 1902,
Vormittags 10 Uhr,

hierher cinzureichcn.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt Ui

Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter. '
.. Nur die mit dem vorgeschriebenen und ans-

gesiiNtcn Verdingnnasformnlar eingereichtcn An¬
gebote werben berücksichtigt. *

Znschlagsfrist: 30 Tage.
Wiesbaden » den4. Juni 1902.

Stadtbanamt . Abtbeilnnq  für Kochbau.

Accise -Rückvergiitnng.
Die Accisc-Rückvergütungrbeträge au« vorigem

Monat sind zur Zablnng angewiesen und könne»
gegen Empfangsbcstätiannaim Laufe dieses Monat«
in der Abfertigniigsstelie, Nengaffe6», Part ., Ei»-
nchmcrci, während der Zeit von 8 Vorm , bis

Nachm, und 3—6 Nachm, in Empfang genommenwerden.
Die bis znm 30. d. M. Abends nicht erbobenen

Acciie-Nückvergütnugen werden den EmpfangS-
bercchtigten abzüglich Postporto durch Postanwcisima
übersandt werden. *

Wiesbaden , den 10. Jnni 1902.
Städt.  Aecise -Amt.

Sta - tischesLeihhnns z» Wiesbaden,
Nengasse 6,

Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntniß
daß da« städtische Leihhaus dabier Darlehen auf
Pfänder in Beträgen von 2. Mk. bis 2100 Mk.
auf jede beliebige Zeit, läiigstk!,« aber auf die
Dauer eine« Jahre «, gegen 10 pCt. Zinsen giebt
und daß die Taxatoren von 8 —10 Uhr Vor¬
mittags und von 2- 3 Uhr Nachmittags
int Leihhaus anwesend sind. *

_Die Leihhaus -Deputation.
Wir bringen hierdurch zur allgemeinen Kcnnt-

»iß, daß die Nasse de« städtischen Krankenhäuser
nur i» den Vormittagsstundenvon 8 bis 12'/- Uhr
'ür das Publikum geöffnet ist. *

Städtische KrankenbanS -Derwaltuna.

Verdingung
der Arbeiten und Likferiingen zur Kerstellung
einer Wcichensteller-Wohnitng für zwei Be¬
amte ans Bahnhof Geisenheim am 23 . Jnni
d. I .» Vorm . 10 Uhr, int Zimmer No. 14
der Unterzeichneten BetriebSinspection«Rheinbabn-
hosl, von wo auch die Verdinannasunterlagengegen
vorherige Einsendung von 2 Mk. durch die Post
bezogen werden können. x 17Z

Znschlagsfrist14 Tage.
Wiesbaden , den8. Jnni 1902.

Kal . Gisenb.-Betr .-Jnfp . 2.

Fremden-Führer.
Kurhaus, Kochbrunnen, Colonnaden, Kuranlagen.
Königliches Theater, auf dem Warmen Damm.
Residenz-Theater, Bahnhofstrasse 20.
Walhalla-Theater, Mauritiusstrasse la
Reichshallen-Theater, Stiftstrasse 16.
Fahrradbahn und Lawn-Tennis-SpielpJatz in den

neuen Anlagen vor der Dietenmühle.
Inhalatorium am Kochbrunnen. Täglich geöffnet

von 8 11 Vormittags u. 4—6 Uhr Nachmittags.
Militär-Kurhaus Wilhelms-Heilanstalt, neben dem

König!. Schloss.
Victoria-Bad, VictoriastrasRe 4.

Städtische Gemälde- Gallerie und permanente
Ausstellung des NassauischenKunst- Vereins,
Wilhelmstrasse 20, täglich, mit Ausnahme des
Samstags, von 1«11—1 Uhr Vorm, geöffnet.

Königliche Landes-Bibliothek, Wilhelmstrasse 20.
Die Bibliothek ist an jedem Wochentage von
10—1 und 3—4 Uhr für die Entleihung und
Rückgabe von Büchern geöffnet; das Lese-
zimmer von 10—1 und 3—8 Uhr.

NaturhistorischesMuseum, Wilhelmstrasse 20.
Geöffnet Sonntags von 10—1, Montags und
Dienstags von 11—1, Mittwochs von 3—5,
Donnerstags und Freitaffs von 11—1 Uhr,
jeden ersten Sonntsg im Monat auch Sonntasrs
Nachm, von 3—5 Uhr. Samstags geschlossen.

Alterthums- Museum, Wilhelmstrasse 20. An
Wochentagen (mit Ausnahme des Samstags)
von 11 1 und 3—5 Uhr, an Sonn- und Feier¬
tagen von 10—1 Uhr geöffnet. Besichtigungen
zu anderer Zeit sind Friedlichste 1, 1 Stiege,anzumelden.

Bibliothek des Alterthums- Vereins, Friedrich-
strasse 1. Montags und Donnerstags Morgens
von 11—1 Uhr geöffnet.

Textil-Museum von Fr. Fischbach im Rathhause.
Bin gang durch Saal 73. Geöffnet Dienstags
und Freitags von 10—12 Uhr.

Königliches Schloss, am Schlossplatz. Die inneren
Räume täglich zu besichtigen. Einlasskarten
-5 Pf. beim Sohloss-Castellan.

Justizgebäude. Gerichtsstrasse.
Rathhaus, Schlossplatz 6.
Rathskeller mit künstlerischen Wandmalereien.
Staats-Archiv, Mainzerstrasse 64
Reichsbank, Luisenstrasse 19.
Landesbank. Rheinstrasse 30.
Polizei-Direktion, Friedrichstrasse 32.
Passbüreau, Friedrichstrasse 32.
Polizei-Reviere: I.Röderstr.29 :TT. Oranienstr.22,

TTT. Bertramstr. 22, Hinterh. ;IV.Michelsberg 11;
V. Philippsbergstr. 15.

Infanterie-Kaserne, in der Schwalbacherstrasse.
Artillerie-Kaserne, in der oberen Rheinstrasse.
Eisenbahnhöfe, in der unteren Rheinstrasse.
Kaiserlicheŝ Postamt. Hauptpostamt: Rhein¬

strasse 25 und Luisen strasse 8 und 10.
Zweigpostämter:Schützenhofstresse3,Wel!rilt-
strasse 45 und Taunusstrasse 1. Geöffnet;
Werktags von 7 (im Winter von 8) Uhr Vor¬
mittags bis 8 Uhr Abends, Sonntags (nur das
Hauptpostamt) von 7 bezw. 8—9 IThr Vormit¬
tags und von HVj Uhr Vormittags bis 1 Uhr
Nachmittags. Abfertigungsstelleder Briefträger
und Zeitungsstelle, sowie Packetausgabe, Aus¬
gabestelle für ständige Abholer und Packet-
ajinahme: Luisen strasse 8 und 10, Ausgabe
für postlagernde Sendungen: Rheinstrasse 25,Hofgebäude rechts.

Kaiserliches TelegraohenamLRhomstrasse 25.
Ununterbrochengeöffnet. (Von 12 Uhr Nachts
bis 6 Uhr früh erfolgt die Annahme von
Telegrammen bei dem Postamte (Rbeinstr. 25),
im linken Hofgebäude, Eingang durch den
unteren Thorweg. (Bei verschlossenem Thore
ist die Nachtschelle zu ziehen.)

Protestantische Hauptkirche, am Schlossplatz.
Küster wohnt Ellenhogengasse 8.

Protestantische Bergkirche, Lehrstrasse. Küsterwohnt nebenan.
Protestantische Ringkirche, oberhalb der Rhein¬

strasse. Küster wohnt An der Ringkirche 3, P.
Katholische Pfarrkirche, Luisenstr. Den ganzenTag geöffnet.
Katholische Mariahilfkirche, Platterstrasse. Den

ganzen Tag offen.
Altkatholische Kirche, ..Friedenskirche“. Schwai¬

ba eherstrasse. Der Kü«ter wohnt Adlerstr.69.
Anglikanische Augustinuskirche, Frankfurterstr. 1.

Ausser Sonntag« täglich Gottesdienst. Der
Küster wohn Frankfurterstrasse 8, Gartenhaus.

Synagoge der Israel. Cultusgemeinde, Michelsherg.
Gastellan wohnt nebenan. Wochen-Gottes¬
dienst Morgens 6'V* Uhr und Abends 5*/r Uhr.

Synagoge, Friedrichstrasse 25. An Wochentagen
Morgens 7 Uhr und Nachmittags 4*/2 Uhr ge¬öffnet. Castellan wohnt nebenan.

Griechische Kapelle. Täglich geöffnet. Castellan
wohnt nebenan.

Lope Plato, Friedrichstrasse 27. Besichtigung nurfi'ir TIerecb ti gte.
landwirthschaftüches Institut zu Hof Oelberg.
Höhere Schulen: Königl. HumanistischesGym¬

nasium. auf dem Luisenplatz. Kön'Vl. Real¬
gymnasium, auf dem Luisenplatz. Städtische
Ohenealschule, in der Oranienstrasse. Höhere
Mädchenschule, am Schlossplatz.

Gewerbeschule, in der Wellritzstrasse.
Hygiea-Gruppe, am Kranzplatz.
Chemisches Laboratorium dps Herrn Geh. Hofraths

Prnf. Dr. R. Fresenius, Kapnllenstr. 9, 11, 13.
Die christlichen Friedhöfe. Flatterstrasse, sind tät¬

lich bis zur eintretenden Dunkelheit geöffnet.
Russischer Friedhof, neben der OvienV Kapelle.
Die beiden Friedhöfe der israelitier' > Cultus-

aemeinde sind im Sommer Soun* Montags,
Dienstags, Mittwochs und Dono «tags Vor¬
mittags v. 8- 1 Uhr u Nachm v. 3'/,—7 TTlir
geöffnet. Der alte Friedhof an der Schönen
Aussicht bleibt Sonntags Nachmittags ge¬
schlossen. Der Besuch der Friedhöfe zu anderen
Tagesstunden nach Anmeldung beim Castellan
Schott, Schulherg 3.

Denkmäler: Kniser-Wilbelm-Denkmal in den An¬
lagen am Warmen Damm, Kaiser-Friedrieh-
Denknial auf dem Kaiser-Friedrioh-Platz, Filrst-
Bismarek-Denkma] auf dem Wilhelms-Platz,
Waterloo - Denkmal auf dem Luisenplntz,
Godenstedt- Denkmal oberhalb der Alten
Colonnade und Krieger-Denkmäler im Nerotha!
und auf dem alten Friedhof.

Schiessständc des Wiesbadener Schützen-Vereins,
Unter den Fichen. Täglich geöffnet.

Bürger-Schützen-Halle, Unter den Eichen.
Fiebert Schiessstand: Heansite.

P /stolen -Schiessstände, hinter der Alten Colonnade
und auf der Kronenburg, Sonnenbergerstrasse.

Reitschule, Luisenstrasse 4/6.
Turn-Hallen. Turnverein: Hellmundstrasse25.

Männer-Turnverein: Platterstrasse 16. Turn-
Gesellschaft: Wellritzstrasse 41.

Heidenmauer, in der Kirchhofsgasse.
Neroberg mit Restaurations-Gebäude und Aus.

sichtsthurm.
- l_ _ _ __ -3

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens6.25 bis Cob-

lenz, 8, 9.25(Schnellfahrt „Borussia“ u. „Kaiserin
Augnste Victoria“), 9.50 (Schnellfahrt „Hansa“
und Niederwald“). 10.20, 11.20 (Schnellfahrt
-Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser und
König“), 12.50 bis Köln. Mittags 3.20 (nur an
Sonn- u. Feiertagen) bis Bingen, 4.20 bis Neuwied.
Abends 6.35 (Güterschiff) bis Bingen. Nach¬
mittags 2.25 bis Mannheim. Morgens 10.20 bis
Düsseldorf und Rotterdam. Gepäckwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 7'/« Uhr.
Rillet* u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F 329

Biebrich - Mainzer Dampfschifffahrt
August Waldmann.

Im Anschlüsse an die WiesbadenerStrassenbahn
Beste Gelegenheit nach

Biebrich—Wiesbaden—Mainz.
Sommer-Fahrplan.

Von Biebrich nach Mainz (ab Schloss) : 9^
lOoo* Hoc loo 200 300 400 500 ßoo 700 Wo
900t (an und ab Kaiserstrasse-Centralbahnhof
15 Min. später).

Von Mainz nach Biebrich (ab Stadthalle): 80«
900* 1900 1100* 1200 100 Po« 300 40c 500 600 700
80n+ (an u. ab Kaiserstrasse-Contralbahnhof je
5 Min. später).

* Nur Sonn- und Feiertags.
T An Wochentagen ab 1. Juni bis 1. September.
Sonn- u. Feiertags Extratouren . — Extraboote

für Gesellschaften.
Frachtgüter 35 Pf. per 100 Kg

Hamburg -Amerikn -Uinic.
(Passage-Büreau d. Gesellschaft: Wilhelmstr. 10.)

D. „Andalusia“ 8. Juni 10 Uhr Morgens in
Emden. D. ..Artemisia“ von Hamburg nach
Baltimore, 7. Juni 2 Uhr Nm. in Boston. D.
„Aecania“ 7. Juni von St. Thomas (Heimreise).
D. „Assyria“ 8. Juni 2 Uhr 20 Min. Nm. Lizard
passirt (Heimreise). S.-D. -Auguste Victoria“
von Hamburg nach Newyork, 6. Juni 6 Uhr
50 Min. Abends von Cherbourg. D. „Blücher“
von Hamburg nach Newyork, 9. Juni 1 Uhr
15 Min. Morg. von Southampton. D. „Bulgarin“
von Hamburg via Halifax nach Baltimore, 8. Juni
8 Uhr 40 Min. Morgens Cuxhaven passirt . D.
„Brisgavia“ 6. Juni 10 Uhr Abends von New-
orleans nach Hamburg. D. -Calabria “ 7. Juni
9 Uhr 45 Min. Ym. auf der Elbe. D. „C. Feld.
Laeiz“ von Hamburg nach Ostasien, 8. Juni in
Port Said. D. „Croatia“ von 8t. Thomas nach
Hamburg, 8. Juni 11 Uhr Vm, in Havre. D.
„Btruria“ 8. Juni in Montevideo(Ausreise). S.-D.
-Fürst Bismarck“ 7. Juni 3 Uhr Morg. auf der
Elbe. R.-P.-D. „Hamburg“ 7. Juni Abends in
Yoliohama (Ausreise!. D. „Ifclvetia“ von Ham¬
burg nach der Westküste Amerikas, 8. Juni 9 Uhr
Morg. Cuxhaven passirt. D. „I.vdia“ von Ham¬
burg nach Südbrasilien, 8. Juni in Desterro. D.
„Nassovia“ von Hamburg nach dem La Plata,
6. Juni 10 Uhr 30 Min. Vm. Dover passirt . D.
„Nicomedia“ von Stettin nach Newyork, 7. Juni
1 Uhr Nm. von Swinemünde. D. „Nubia“ von
Hamburg nach dein La Plata , 7. Juni in Dün¬
kirchen. D. „Pennsylvania“8. Juni 3 Uhr 30 Min.
Morg. auf der Elbe. D. „Phoenicia“ von Genua
nach Newyork, 8. Juni 9 Uhr Morgens Gibraltar
passirt. D. „Polaria “ 7. Juni 5 Uhr Nachm, in
Montreal. D. -Pontos“ 6. Juni von Buenos Aires
(Heimreise). D. „Pretoria “ 7. Juni 8 Uhr Morg.
von Newyork via Plymouth und Cherbourg nach
Hamburg. D. „Saxonia“ 6. Juni in Rangoon
(Heimreise). D. -Silvia“ 7. Juni Malta passirt
(Heimreise). D. -Sithonia“ von Hamburg nach
Ostasien, 8. Juni Quessant Creach passirt . D.
„Sparta“ von Hamburg nacli Südbrasiiien, 7. Juni
6 Uhr Abends von Oporto. D. „Valdivia“ von
Santos nach Hamburg, 8. Juni von Funchal.
D. „Valesia“ 8. Juni 7 Uhr 30 Min. Abends auf
der Elbe. F 330

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,

Wilhelmstrasse 50.) F 330
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien:
5.-D. „Hohenzollern“ nach Genua 6. Juni 3 Uhr
Nm. Vella« passirt. S.-D. „Aller“ nach Genua,
6. Juni 1 Uhr Nachm, in Genua. S.-D. ,,Trave“
nach Newyork, 8. Juni 3 Uhr Nm. von Gibraltar.
5.-D. „Kronpr. Willi.“ nach Bremen, 9. Juni
10’/« Uhr Ym. von Plymouth. D. „Neckar“ nach
Bremen, 8. Juni 5*/* Uhr Nm. Dover passirt. D,
„Frankfurt “ nach Bremen, 9. Juni 4'/r Uhr Ym.
Lizard passirt. D. -Barbarossa“ nach Newyork,
8. Juni 10 Uhr Nm. in Newyork. D. „Chemnitz“
nach Baltimore, 7. Juni 11*/* Uhr Vorm. Lizard
passirt. D. „Friedr. d. Grosse“ nach Newyork
8. Juni 71/« Uhr Nm. von Cherbourg. — Cuba-,
Brasil- u. La Plata-Linien: D. „Borkum“ nach
Bremen, 7. Juni in Antwirpen. I). „Mark“ nach
Bremen, 5. Juni in Bremerhaven. D. „Witten¬
berg“ nach Mnd ira, Lissabon, Antwerpen,
Bremen, 8. Juni St. Vincent passirt. D. „Heidel¬
berg“ nach Brasilien, 6. Juni Dover passirt . D.
„Stolberg“ nach Cuba und Mexico, 8. Juni von
Antwerpen. — Ost-Asien- u. Australien-Linien •
I). „König Albert“ nach Hamburg, 7. Juni in
Hamburg. D. „Prinzess Irene“ nach Bremen,
9. Juni von Neapel. II. „Preussen“ nach Bremen,
6. Juni von Shanghai. D. „Hamburg“ (Hambur"-
Amerika-Linie) nach Ost-Asien, 7. Juni in Yoko¬
hama . D. „Sachsen“ nach Ost-Asien, 7. Juni in
Aden. I). - Kiautschou“ (Hamburg- Amerika-
Linie) nach Ost-Asien, 8. Juni von Gibraltar.
D. „Würzburg“ nach Ost-Asien, 8. Jnni in Port
Said. !>. „Weimar“ nach Bremen, 7. Juni von
Port Said. D. „Gera“ nacli Australien. 8. Juni
von Port Said. — Truppon-Transpovt: 1). „Main“
nach Ost-Asien. 8. Juni in Hongkong.

Druck»in Berta« der & Scheltender, Ichm HebBarl,»rackeret tu WieSdode»
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